
Die französische Verfassungsreform
vom 7. Dezember 1954

Hans Ballreich

Durch Verfassungsgesetz vom 7. Dezember 1954 &apos;) wurden elf von ins-

gesamt 106 Artikeln der französischen Verfassung geändert. Damit hat ein

Verfahren seinen Abschluß gefunden, das sich vier Jahre hingezogen hat

und in dessen Verlauf man wiederholt meinen konnte, daß, es nicht zum Ziel

führen werde.
Als sid 1946 eine geringe Mehrheit des Volkes für die neue Verfassung

erklärte 2), glaubten wohl auch von, den Befürwortern nur wenige, daß man
eine dauerhafte Grundordnung des Staates geschaffen habe. Dafür war die
Zahl der zu lösenden Probleme zu groß. Es kam nach 1945 vor allem darauf

an, durch eine schnelle Verfassunggebung die Entwicklung Frankreichs zu

einem Exekutivstaat, den übergang der Macht auf eine Partei oder eine

Person zu verhindern. Es galt, das Verhältnis zu den überseeischen Gebieten
nach dem Niedergang der Kolonialidee neu zu ordnen, die Regierungs-
instabilität (instabilitg) zu überwinden, die in den großen Verbänden liegen-
den Kräfte politisch zu aktivieren und sie an den Staat heranzuführen u. a. m.

Die Notwendigkeit einer baldigen Reform zeichnete sich unmittelbar nach
dem Inkrafttreten ab.

Es ist eigentümlich, daß man trotz des erkannten transitorischen Chrak-
ters jedenfalls von Teilen der Verfassung vom. 27. Oktober 1946 durch

1) Loi cönstitutionnelle du 7 d6cembre 1954 tendant ä la revisidn des articles 7 (addi-
tion), 9 (ler et 2e alingas), 11 (ler alinAa), 12, 14 (2e et 3e aline&apos;as), 20, 22 (ire phrase), 45

(2e, &gt; et 4e alin6as), 49 (2e et 3e alinks), 50 (2e alinA,a) et 52 (ler et 2e alin6as) de la
Constitution. Journal Officiel, Lois et Dkrets, 54 - 11440.

2) Es stimmten 9 297 470 Abstimmungsberechtigte für die Verfassung, 8 165 459 da-

gegen und mehrere Millionen enthielten, sich der Stimme.
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Art. 90 &apos;) das Anderungsverfahren recht kompliziert gestaltete. Das wurde
in den vergangenen Jahren so deutlich, daß bereits jetzt gewiß ist, daß das

Anderungsverfahren selbst Gegenstand der nächsten Verfassungsreform sein

wird, die als zweiter Zug bereits während des laufenden ersten Reform-
versuchs gefordert wurde &apos;). Dabei wird dann wohl auch zu überlegen sein,
ob es sinnvoll ist, bei starren Verfassungen am hergebrachten Prinzip der
einheitlichen Erschwerung des Anderungsverfahrens festzuhalten, oder ob
nicht eine Differenzierung der Anderungsvorschriften nach der Wertigkeit
der Verfassungsnormen für die politische Grundordnung angebracht ist.

GemäAlArt. 90 wird das Anderungsverfahren durch eine Resolution ein

geleitet, die von der NatiOnalversammlung und vom Rat der Republik mit

absoluter Mehrheit beschlossen werden muß und in der die zu ändernden
Artikel genau zu bezeichnen sind. Diese Resolution wurde noch kurz vor

Schluß der ersten Legislaturperiode gefaßt -). Die Benennung der zu revi-

dierenden Artikel bewirkt, daß es bei einem angelaufenen Reformverfahren
nicht mehr möglich ist, im gleichen Zuge andere Bestimmungen der Verfas-

sung zur Anderung aufzunehmen, was gerade bei einem länger sich hin-

ziehenden_ Reformvorhaben aus den Erkenntnissen des Verfahrens selber
oder aus der,veränderten Lage notwendig werden könnte.

Die Nationalversammlung hat im Rahmen der gefaßten Resolution einen
Entwurf eines Anderungsgesetzes auszuarbeiten&quot;) und ihn im Verfahren

gemäß Art.90, in Verbindung mit Art. 20 zu beschließen. Das Revisions-

gese,.tz muß dem Referendum unterworfen werden, es sei denn, daß es über-
einstimmend von der Nationalversammlung und dem Rat der Republik mit

Dreifünftel-Mehrheit- beschlossen wird, oder daß, wenn über den neuen

Wortlaut zwischen beiden Häusern keine Einigkeit besteht, die National-

versammlung für ihre Fassung in der zweiten Lesung eine Zweidrittel-Mehr-
heit findet 7).

3) Im folgenden sind mit Artikeln ohne Zusatz oder mit dem Zusatz &quot;a. F.&quot; solche des

Verfassungstextes vom 27. 10. 1946 gemeint. Den Artikeln der am 7. 12. 1954 revidierten

Fassung ist n. F.&quot; beigefügt.
4) Die nunmehr vollzogene Revision wurde gelegentlich als &quot;rgformette, als Reförm-

chen, als unbefriedigende Umgehung der eigentlichen Verfassungsprobleme bezeichnet, -die

unverzUglich der Lösung zugeführt werden sollten. Dabei wird an eine. grundsätzliche
Anderung des Gesetzgebungsverfahrens gedacht, an.dem evtl. der Wirtschaftsrat (als &quot;dritte
Kammer&quot;, vgl. dazu diese Zeitschrift Ild. 14, S. 789 ff und die Versammlung der franzö-
sischen Union beteiligt werden sollen.

,5) Vgl. j. 0., Deb.,Parl., Ass. Nat., 1950, besonders S. 8395; j. 0., D&amp;. Parl., Conseil
de la R6publique, 195l, S. 220,ff. und 2394.

6) Art. 90 AbS. 5 lautet: l&apos;Assemblee Nationale elabore un projet de loi portant
revision de la Constitution

7) Gemäß Art. 90 Abs. 8 muß aber das Referendum ohne Rücksicht auf die Mehrheits-
verhältnisse in der Natic&gt;nalversammlung stets dann erfolgen, wenn die Existenz des Rates
der Republik angetastet wird und dieser nicht zustimmt.
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Da die das Reformverfahren einleitende Resolution noch in der ersten

Legislaturperiode beschlossen worden war, wurde für das Parlament frag-
lich, ob, nachdem die Zusammensetzung beider Häuser &quot;)&apos;sich geändert hatte,
die einmal gefaßte Resolution den Voraussetzungen des Art. 90 noch genüge
oder ob erneuter Beschluß notwendig sei. Man fragte sich weiter, ob, es zu-

lässig sei, daß die Regierung eine Gesetzesvorlage über die Verfassungs-
reform einbringe, oder ob das Initiativrecht nach der klaren Fassung des
Art. 90 nicht -ausschließlich der Nationalversammlung zustehe 1). Die Regie-
rung holte über diese Fragen ein Gutachten des Conseil d&apos;Etat ein, der die

Regierungsinitiativ&apos;e für zulässig erklärte &apos;0). Bei der Behandlung in der

Nationalversammlung stellte diese hierzu fest, daß der Conseil d&apos;Etat keine
Befugnis zur Verfassungsinterpretation und ein von ihm erstattetes Gut-
achten für das Parlament keine Wirkung habe 11).

Aber alle Anfangsschwierigkeiten wurden überwunden; skher nicht zu-

letzt deshalb, weil die Regierung und die Mehrheit der Parlamentarier sich
über die Notwendigkeit der Revision wie auch darüber einig waren, daß es

aus diesem Grunde zu keinem Referendum kommen dürfe, daß also unbe-

dingt die erforderlichen parlamentarischen Mehrheiten gefunden werden
müßten 12). Wäre das nicht gelungen, so hätte&apos;es mit ziemlicher Sicherheit
das Ende der Reformbemühungen bedeutet. Denn die Verfassung sagt zwar

ob, nicht aber wann das Referendum durchgeführt werden muß. Dadurch
besteht die Möglichkeit, das eingeleitete Verfahren, das im Parlament zu

8) Art. 5: Le Parlement se compose de l&apos;Aisemblee Nationale et du Conseil de la

Republique .

9) Der von der Nationalversammlung 1953 verhandelte Wortlaut der Revisionsbestim-

mungen war in einem gemeinsamen Ausschuß von Regierungsvertretern, Abgeordneten und
Senatoren entstanden. Vgl. hierzu die Ausführungen von Robert B r u y n e e 1 j. 0.,
Wb. Parl., Ass. Nat., 1953, S. 38,67.

10) Abgedruckt in der Revue du Droit Public et de la Science Politique en France et ä

l&apos;Etranger, 1953, S. 171 f.
11) Vgl. j. 0., Dgb. Parl., Ass. Nat., 1953, S. 3598. D e f o s d u R a u führte als

Berichterstatter aus: Le Conseil d&apos;tat a donn son avis au Gouvernement Il reste

que, en raison meine de leur caractere officieuxl de tels avis ne sauraient s&apos;imposer ni etre
imposables au Parlement que le Conseil d&apos;tat na pas requ comp6tence pour interprgter
la Constitution. Et c&apos;est &amp;jä violer la Constitution que d&apos;en appeler ainsi et hors du Par-
lement des avis du Conseil dAtat . Und weiter: On est 6tonne que le Conseil d&apos;Ptat
Wait pas tir6, car il a dü les voir, les cons6quences de sa these. Si vraiment s&apos;imposait la
r6f au droit d&apos;initiative 16gislative du gouvernement, il faudrait pousser cette rhfe-
rence jusqu&apos;au bout et admettre alors qu&apos;un gouvernement pourrait, un jour, peser sur le
debat constitutionnel en posant la question de confiance, si bien qu&apos;on verrait des deputes
donner au pays une constitution, ä leurs yeux injuste, fausse ou dangereuse, afin de ne pas
renverser le gouvernement, pour tautes sortes d&apos;autres raisons, peut-etre tres s&amp;ieuses, mais
en tout cas 6trang au sujet en discussion .

12) Vgl. jean L e g a r e t : La r6forme de la Constitution (Revue Politique des Idees
et des Institutions, 1954, S. 552 9.).
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keinem Ende gebracht werden kann, durch Unterlassen des Referendums ab-

zubrechen. Dieser Abbruch wäre sehr wahrscheinlich einem Streit der öffent-

lichen Meinung über die nur technische Reform, von dem sich gerade die

die Reform betreibenden politischen Richtungen nichts versprachen, vor-

gezogen worden.

Gegen die Absicht der Parlamentarier, das Referendum zu vermeiden,
wurde kritisch bemerkt, daß sie offensichtlich meinten, besser als das Volk

in seiner Gesamtheit die volonte generale bilden zu können, und daß&quot;sie sich
als die eigentlichen Träger der Souveränität fühlten 13). Aber es besteht ver-

fassungsrechtlich kein Zweifel, daß die Repräsentanten des Volkes alles tun

können, um im Rahmen der ihnen aus der Verfassung zukommenden Kom-

petenzen selber ein Verfahren zum Abschluß zu bringen und um den Appell
an das Volk mit all seinen Unwägbarkeiten zu vermeiden 14).

Ziel der nunmehr abgeschlossenen Revision ist es vor allem, das Gesetz-

gebungsverfahren neu zu ordnen und dabei das Verhältnis zwischen Na-

tionalversammlung und Rat der Republik auszugleichen sowie die gefährlich
gewordene Instabilität der Regierung zu überwinden. Zugleich soll der

Einfluß extremer politischer Kräfte beschnitten werden.

Die Neuordnung des Gesetzgebungsverfahrens

Im ersten Verfassungsentwurf des Jahres 1946, dem das Volk nicht zu-

stimmte, war das strenge Einkammerprinzip vorgesehen&apos;-). Man sah im

Senat der III. Republik ein Instrument zur Privilegierung gewisser Kreise

der Bevölkerung, in der Einrichtung der zweiten Kammer überhaupt ein

Rudiment aus der Zeit der Ablösung des Feudalstaates durch die parlamen-
tarische Demokratie, das in der Zeit der staatsbürgerlichen Gleichheit keine

Existenzberechtigung Mehr habe. In der Verfassung vom 27. Oktober 1946

wurde dann zwar nicht der Senat, wohl aber das Prinzip der zweiten Kam-

mer wiederhergestellt. Es lebt im neu entstandenen Rat der Republik weiter,
zu dem die Mitglieder von den Abgeordneten der Nation&apos;alversammlungy
den Generalräten und den Abgeordneten der Conseils Municipaux zu

wählen.sind 111).

13) Andri M a t h i o t, : La peur de referendum (Le Monde vom 29. 7. 1953).
14) Wegen der besonderen Probleme bei der Durchführung eines Referendums vgl.

Dietrich S c h i n d 1 e r : Verfassungsrecht und soziale Struktur, 2. Aufl. Zürich 1944,
S.67/68.

15) Abgedruckt in der Revue du Droit Public et de la Seience Politique en France et ä

lEtranger, 1946, S. 237 ff.
16) Vgl. Loi n* 48-1471 du 23 septembre 1948, relative ä Nlection des Conseillers de la

R6publique sowie d6cret n&apos; 48-1478 du 94 septembre 1948, modifi6 par le dAcret n&apos; 48-1622
du 16 octobre 1948, portant reglement d&apos;administration publique pour l&apos;application de la
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Im Zuge der Auseinandersetzungen um die Vedassungsreform hat Mau-

rice D u v e r g e r geltend gemacht-, daß es sich auch beim Rat der Republik
nur um eine anachronistische, Standesvertretung der Agrarier handle, *die in

ihren Einflußmöglichkeiten nicht gestärkt werden-dürfe, die es vielmehr zu

beseitigen gelte 17) Tatsächlich wird auf Grund des Wahlverfahrens die Be-

völkerung ländlicher Gemeinden und kleiner Städte bevorzugt, aber sicher-
lich hat man 1946 in der Gestalt des Rates der Republik keine Standesvertre-

tung schaffen wollen. Daß man auf die zweite Kammer nicht überhaupt ver-

zichtete, sondern sie zu einem Organ mit einer gewissen Eigenständigkeit im

Gesetzgebungsverfahren ausbildete, hat seinen Grund vor allem darin, daß

über. oder neben der Nationalversammlung, abgesehen vom Volk selbst,
keine wirksame Kontrollinstanz besteht. Die Teilung des Parlaments in

Nationalversammlung und Rat der Republik sollte der sonst allmächtigen
Nationalversammlung ein wenn auch schwaches parlamentarisches Gewicht

entgegensetzen. Alle Gesetze, die in erster Lesung von der Nationalversamm-

lung verabschiedet werden,. müssen nach der Verfassung von 1946 dem,Rat

der Republik zur Stellungnahme zugeleitet werden. Ist er mit absoluter

Mehrheit abweichender Meinung, bewirkt er durch sein Gutachten immer-.

hin,. daß- das Gesetz durch die Nationalversammlung in ihrem Sinne nur

dann, durchgebracht werden kann, wenn sie in einer zweiten Lesung dafür
im eigenen Hause die absolute Mehrheit findet 2).

Dieses Recht eines bedingten Vetos zur wirksamen Kontrolle der

Nationalversammlung hatte der Senat nach den Verfassungsgesetzen von

1875 nicht. Damals bestand zwischen beiden Kammern die navette, das
Hin-. und Herschieben der Gesetzesvorlagen&apos;, bis man sich, geeinigt hatte oder,
den Entwurf wegen der Aussichtslosigkeit einer Einigung nicht mehr weiter
verfolgte. Der darin begründete schleppende Gang der Gesetzgebung in

Frankreich war nicht zuletzt der Grund dafür, daß sich auch dort vor dem

zweiten Weltkrieg die parlamentarische Demokratie immer mehr in einen

,Exekutivstaat umbildete.
Selbstverständlich hatte die navette auch ihre durchaus positive Seite.

Konnte sich doch auf diese Weise die politische und fachliche Erfahrung der
Senatoren unmittelbarer auf das Gesetzgebuiigsverfahren. auswiAen. Es lag

loi n&apos;48-1471 du 23 septembre 1948 relative ä I&apos;glection des Conseillers de la RApublique;
abgedruckt in Conseil de la R6publique, Reglement, Constitution, Lois organi4ues, 2&apos; id.,
Paris 1952.

17) Maurice D u v e r g e r : Conseil de la Mpublique ou Chambre d&apos;Agriculture?
sowie: Le mythe du contrepoids (Le Monde vom 22.7. und 6.9.1953).

18) Art. 20 Abs. 4 Satz 3: En cas de rejet total ou partiel de ces amendements, le vote

en seconde lecture de la loi a lieu au scrutin public, ä la majorit6 absolue des mernbres
composant l&apos;Assemblde Nationale, lorsque le vOte sur l&apos;enSemble a 6t4 4mis par le Conseil
de la Ripublique dans les mAmes conditions.
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daher der Gedanke nahe, bei der Reform die Vorzüge der navette wieder

herzustellen, ohne die Fehler zu übernehmen. Die Nationalversammlung
glaubte dies zunächst durch die Beschränkung auf drei Hin- und.Rückläufe
und schließlich durch eine zeitliche Begrenzung der navette auf 100,Tage
mit beliebiger Möglichkeit der Hin- und Rückläufe zu erreichen&apos;9). Dabei
sollte das bedingte Veto des Rates der Republik wegfallen; denn gerade
dieses hatte sich für die Nationalversammlung als spürbares Hemmnis er-

wiesen, da es bei der Vielgestaltigkeit der Meinungen in der politischen
Willensbildung recht schwer ist, ein Gesetz mit absoluter Mehrheit durch-

zubringen.
Der Rat der Republik war mit dieser Möglichkeit, die Nationalversamm-

lung Zu zwingen, eine absolute Mehrheit zu finden, zu einem echten Gegen-
gewicht zur Nationalversammlung geworden 20) Er war sich dieser Stellung
auch stets bewußt l&quot;).

Die Gefahr des Zeitverlustes durch die Einführung der navette sollte&apos;da-
durch gebannt werden, daß nicht mehr alle Gesetzesvorlagen dem Rat der

Republik zur gutachtlichen Außerung zugehen. Die Nationalversammlung
sollte vielmehr,über die Frage der Mitwirkung der zweiten Kammer von

Fall zu Fall entscheiden&quot;`). Dagegen ist aber von den Senatoren mit Recht

eingewandt Worden, daß das praktisch das Ende des Rates der Republik be-
deuten würde &quot;). Die Senatoren hatten aus ihren Reihen die Verfassungs-
reform nicht angeregt &quot;), um aus der Gesetzgebung ausgeschaltet zu werden,
sondern um in ihr ein größeres Gewicht zu erlangen. Solche Pläne konnten

infolgedessen bei ihnen keinen Widerhall finden. Lange schien es daher so,

als könne die Frage der Neuordnung des Gesetzgebungsverfahrens nicht ge-
löst werden. Aber schließlich fand sich für die Kompromißlösung des neuen

19) Vgl. j. 0., Deb. Parl., Ass. Nat., 1953, S. 3766 ff.

20) Vgl. die Auseinandersetzung des Senators Michel D e b r e mit Maurice D u v e r -

g e r in Le Monde vom 25. 7. 1953 (Conseil de la RApublique ou. Chambre d&apos;Agriculture):
il n&apos;y a d&apos;autre contrepoids en France que celui qui peut etre etabli ä Pinterieur du

Parlement, oü il faut tout mettre, je veux dire le pouvoir et ses limites .

21) Kennzeidmend ist, daß in der Titulatur der Mitglieder des Rats der Republik an die

Vorstellung vom alten Senat angeknüpft wird. Die Mitglieder nennen sich gemäß Art. 1

der Geschäftsordnung Senatoren. Die Bestimmung lautet: Les membres du Conseil de la

Rportent le titre de S6nateurs, mernbres du Conseil de la R4publique&apos; .

22) Die zunächst vorgesehene Fassung lautete: Le Conseil de la Republique examine,
pour avis, les projets et propositions de loi dont il est saisi . (Vgl. j. 0., D6b. Parl.,
Ass. Nat., 1953, S,3769).

23) Vgl. hierzu die Erklärungen verschiedener Senatoren in Le Monde vom 25..7.1953.

24) Die erste Anregung einer Verfassungsreforrn ging der Nationalversammlung schon
1949 aus den Reihen der Senatoren zu Vgl. Georges P e r n o t : Vers un nouveau mode
de confection des lois (Revue Politique, 1949, S. 151 ff.).
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Art. 20 doch noch die nötige Mehrheit, wonach sich der Rat der Republik
mit allen Gesetzesvorlagen zu befassen hat.

Der Rat der Republik hat aber sein bedingtes Vetorecht verloren 25).
Wenn eine Einigung über den Gesetzeswortlaut in beiden Kammern nicht
erzielt wird, entscheidet die Nationalversammlung mit einfacher Mehrheit

endgültig (Art. 26 Abs. 6 n. F.). Dennoch hat das neue Verfahren eine Stär-

kung des Einflusses der zweiten Kammer in der Gesetzgebung gebracht. Re-

gierungsvorlagen können nunmehr, von einigen noch zu behandelnden Aus-
nahmen abgesehen, auch ihr zur ersten Lesung zugeleitet werden (Art. 14

Abs. 1 n. F.), wodurch eine rationellere Gesetzgebung durch Arbeitsteilung
möglich sein wird. Gesetzesentwürfe der Sehiatoren sind nicht&apos; mehr ohne
vorherige Beratung der Nationalversammlung zuzuleiten, wie es Art. 14

25) Art. 14 n. F.: 1) Le prAident du conseil des ministres et les membres du, Parlement
ont Pinitiative des lois. 2) Les projets de loi sont äposes sur le bureau de PAsseinblee
nationale ou sur le bureau du Cons de la R6publique. Toutefois les projets,de loi tendant
ä autoriser la ratification &apos;des trait6s pr4vus ä l&apos;article 27, les projets de loi budghtaire ou

de finances et les, projets comportant diminution&apos; de recettes ou cHation de depenses dol-
vent Atre d6pc&gt;s6s sur le bureau de l&apos;Assemblee nationale. 3) Les propositions- de loi for-
mulees par les mernbres du Parlement sont deposAes sur le bureau de la Chambre dont ils
font partie, et transmises apAs adoption ä Pautre Chambre. Les.propositions de loi for-
muMes par les membres du Conseil de la Republique ne sont pas recevables lorsqu&apos;elles
auralent pour cons6quence une diminution de recettes ou une cr6ation de d6penses.

Art. 20 n. F.: 1) Tout projet ou proposition de loi est examin6 successivement dans les
deux Chambres du Parlement en vue de parvenir a Padoption d&apos;un texte identique. 2) A
moins que le projet ou la proposition Wait W examin6 par lui en premi lecture, le
Conseil de la R6publique se prononce au plus tard dans le deux mois qui suivent la trans-

mission au texte adopt en premMre lecture par l&apos;AssembMe nationale. 3) En ce qui con-

c les textes budg6taires et la loi de finances, le-dilai imparti au Conseil de la Rdpu-
blique ne doit pas exchder le temps pr6c6demment utilis6 par l&apos;Assemb16e nationale pour
leur examen et leur vote. En cas de proc6dure d&apos;urgence d6,clar6e par l&apos;Assemb16e,nettionale,
le delai est,le double de celui prAVu pour les d6bats de l&apos;Assemb16e nationale par le r41e-
ment de celle-ei. 4) Si le Conseil de la Mpublique ne sest pas prc&gt;nonc6 dans les delais
prAvus aux pr6c6dents alin6as, la loi est en etat d&apos;Atre promulgu6e dans le texte vöt par
l&apos;AssembUe nationale. 5) Si Paccord West pas intervenu, l&apos;examen se poursuit devant cha-
cune des deux Chambres. Apres deux lectures par le COnseil de la R6publique, chaque
Chambre dispose, ä cet effet, du d61ai utilis6 par Pautre Chambre lors de la lecture pr4-
c6dente, sans que ce d61ai puisse gtre inUrieur ä sept jourS ou ä un jour pour les textes vis4s
au troisieme alin6a. 6) A dUaut daccord dans un d61ai de cent jours ä compter de la trans-

mission du texte au Conseil de la RApublique pour deuxi lecture, ramen6 un meis pour
les textes budg6taires etla loi de finances et ä quinze jours au cas de proc6dure applicable
aux affaires urgentes, l&apos;Assemb16e nationale peut statuer definitivement en reprenant le
dernier texte votA par elle ou en le modifiant par Padoption d&apos;un ou plusieurs des amen-

dements proposds ä ce texte par le Conseil de la Republique. 7) Si l&apos;Assemb16e nationale

depasse ou prolonge les d61ais d&apos;examen dont elle dispose, le delai prhvu pour Paccord des
deux Chambres est augment6 d&apos;autant. 8) Les d61ais privus au pr6sent artiele sont suspendus
pendant les interruptions de session. Ils peuvent 8tre prolongA par d6cision de l&apos;Assemb16e
nationale.
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Abs. 3 wollte 26), sondern zuerst im eigenen Haus zu behandeln (Art. 14
Abs. 2 n. F.). Wenn, was wohl der häufigste Fall bleiben wird, die erste

Lesung durch die Nationalversammlung erfolgt, ist die Vorlage danach dem
Rat der Republik zuzuleiten, der vom Zugang an zwei Monate Zeit hat, sich
seinerseits damit zu befassen (Art. 20 Abs. 2 n. F.). Nur bei Finanzgesetzen
,und beim Budget gilt insofern eine Ausnahme, als der Rat der Republik bei
ihnen nicht mehr Zeit in Anspruch nehmen darf, als die Nationalversamm-
lung ihrerseits für die erste Lesung aufgewandt hat (Art. 20 Abs. 3 n. F.).

A.ußert sich der Rat der Republik in der ihm zur Verfügung stehenden
Frist nicht (was kaum je der Fall sein wird), so gilt der Text der National-

versammlung als endgültig beschlossen (Art. 20 Abs. 4). Faßt der Rat der

Republik innerhalb der Frist einen mit dem der Nationalversammlung über-
einstimmenden Beschluß,;so wird der Text mit -der Bekanntgabe dieses Be-
schlusses an die Nationalversammlung endgültig. Kommt der Rat der Repu-
blik-zu einem abweichenden Ergebnis, dann hat sich die Nationalversammlung
in einer zweiten Lesung erneut mit, der Vorlage zu befassen und über die

vom Rat der Republik gewollte Fassung zu beschließen (Art. 20 Abs. 5 n., F.).
Wirdd,iese gebilligt, so gilt sie als definitiver Wortlaut.

Wird in zweiter Lesung der Nationalversammlung keine Mehrheit für
die Version des Rates der Republik gefunden, weil die Nationalversamm-

lung auf ihrem Text beharrt oder einen neuen ausarbeitet, der nicht nur eine

bloße übernahme der Anderungswünsche des Rates der Republik bedeutet,
dann beginnt die navette, um die während des Revisionsverfahrens so viel
debattiert worden ist (Art. 20 Abs. 5, 6 n. F.).

Neu ist also, daß in diesem Stadium die Nationalversammlung nicht
mehr in der Lage ist, ihren Willen sofort gegen den Rat der Republik durch-
zusetzen. Die Verfassung will jetzt vielmehr, daß sich die Gegensätze ab-
schleifen und daß sich eine gemeinsame Ansicht beider Kammern heraus-
bildet. Das soll dadurch erreicht werden, daß dann, wenn die zweite Lesung
zu einer Neufassung oder zu einer Ablehnung der Meinung d&apos;er Senatoren

geführt hat, letztere sich erneut mit dem Willen der Abgeordneten ausein-

anderzusetzen haben. Die Zahl der auf diese Weise möglichen Hin- und
Rückläufe zwischen beiden Kammern ist unbegrenzt. jedoch unterscheidet
sich das Verfahren insoweit von dem entsprechenden während der III. Re-

publik, als jetzt grundsätzlich die zur Erzielung einer übereinstimmung zur

Verfügung stehende Zeit auf 100 Tage (Art..20 Abs. 6 n. F.), für Finanz-

26) Gemäß Art. 20 der Geschäftsordnung des Rates der Republik wurde allerdings ein
solcher Entwurf in der zuständigen Senatskommission beraten und mit deren Stellung-
nahme beim Büro der Nationalversammlung deponiert. jedoch konnten der oder die Ur-
heber des Entwurfs auch die Weiterleitung ohne Kommissionsberatung verlangen.
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gesetze und das Budget auf einen Monat begrenzt ist. Soweit im Dringlich-
keitsverfahren zu entscheiden ist, beträgt die Frist für die navette nur

14 Tage 27).
Man glaubt, daß es so möglich seinmüßte, zu einer Übereinstimmung zu

kommen, ohne daß der Nachteil der zeitlich unbegrenzten Hin- und Rück-
läufe der Gesetzesvorlagen mit der Folge der Lähmung der Gesetzgebung
wieder auferstehen könnte. Die Gefahr, daß die Nationalversammlung, die
alle.n&apos;darüber zu entscheiden hat, ob es sich um einen Dringlichkeitsfall
handelt, durch ständige Beschneidung der Vergleichszeit das Spiel unmög-
lich macht, ist bei der festgefügten parlamentarischen Tradition Frankreichs,
kaum vorhanden. Sie wurde allerdings gesehen: so verlangten die Senatoren,
daß Ratifikationsgesetze gemäß Art. 27 nicht im Dringlichkeitsverfahren
beschlossen werden dürften, drangen aber damit nicht durch l&quot;). Kommt es

im Zuge der navette innerhalb der zulässigen Zeit zu keiner Übereinstim-

mung beider Kammern, dann bestimmt die Nationalversammlung endgültig
den Gesetzeswortlaut (Art. 20 Abs. 6 n. F.). Dabei ist sie nicht mehr wie

bisher an den in erster Lesung von ihr beschlossenen Text gebunden und nur

in der Lage, die, Anderungen,&apos; die der Rat der Republik vorgeschlagen hat,
unverändert zu übernehmen und insoweit vom eigenen Text abzuweichen..
Sie kann nun sowohl zum Urtext zurückkehren als auch eine oder mehrere

Anderungen, die der Rat der Republik vorgeschlagen hat&quot; als Anderungen
des eigenen Textes aufnehmen. Damit wird es künftig möglich&apos;sein, frei von
der bisherigen Starrheit der Bindung an einmal beschlossene Texte &quot;&apos;) die
in der navette entwickelten guten Gedanken zur Sache in den endgültigen
Wortlaut aufzunehmen, selbst wenn über die zu ordnende Materie in ihrer

,Gesamtheit keine abschließende Einigung der Kammern gefunden werden
sollte.

Die Bedeutung einiger Verfahrensneuerungen in der Gesetzgebung dürfen
aber nicht überschätzt werden. So etwa die, daß die Regierung künftig Ge-

setzesentwürfe zur ersten Lesung dem Rat der Republik zuleiten kann

(Art. 14 Abs. 1 n. F.); denn bei der immer noch gegebenen starken politischen

27) Ober das Dringlichkeitsverfahren vgl. Art. 20 und 61 fi. der Geschäftsordnung der
Nationalversammlung, wegen der Möglichkeit der Fristverlängerung und der Wirkung von

Sessionsunterbrechungen vgj. Art. 20 Abs. 7 und 8, a. a. 0.

28) Vgl. hierzu jean L y a r e t : La rHorme de la Constitution(Revue Politique des

I

Wes et des Institutions, 1954, S. 552 ff., besonders S. 557). M e n d e s - F r an c. e wollte
als Ministerpräsident zunächst die Ratifikationsgesetze zum Vertrag über die Europäische
Verteidigungsgemeinschaft im Dringlichkeitsverfahren durchsetzen.

29) Das Maß der Bindung scheint auch den Abgeordneten nicht immer klar gewesen zu

sein, denn der Berichterstattet wies in seiner Darlegung vor der Nationalversammlung
,nochmals besonders nachdrücklich darauf hin. Vgl. J.O., Dib. Parl., Ass. Nat., 1954,
S. 5572 ff.
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Abhängigkeit der Regierung von der Nationalversammlung wird diese meist

gut daran tun, ihre Gesetzesentwürfe zuerst der Nationalversammlung zu-

zuleiten&quot;). Dazu ist sie außerdem bei Ratifikationsgesetzen gemäß Art. 27,
beim Budget und bei Finanzgesetzen auch nach Art. 14 Abs. 2 n. T. verpflich
tet. Die immer noch stärkere Stellung der Nationalversammlung zeigt sich

auch darin, daß in den Fällen, in denen die Regierung den Rat der Republik
zuerst mit der Gesetzesvorlage befaßt und dieser zu einem negativen Be-

schluß kommt, die Vorlage dennoch der Nationalversammlung zugeleitet
werden muß und daß es auch dann zur navette und zur schließlichen An-

nahme des Gesetzes durch die Nationalversammlung allein kommen kann,
selbst wenn derRat der Republik seine ablehnende Haltung,nicht aufgeben
sollte. Dagegen sind künftig Entwürfe aus den Reihen der Senatoren, die

bereits im Rat der Republik, scheitern, nicht mehr der Nationalversammlung
zuzuleiten.

Der Wunsch der Senatoren, zu einer echten zweiten Kammer mit völliger
Gleichberechtigung im Gesetzgebungsverfahren zu kommen 31), ist ohne

Anderung des Art. 13 nicht erfüllbar. Ob die jetzt&apos;vollzogene Reform mit

der Schranke dieses Artikels, demzufolge nur die Nationalversammlung das

Gesetz zu beschließen hat, noch vereinbar ist, was gelegentlich bezweifelt

wurde, bedarf keiner weiteren Erörterung. Denn selbst dann, wenn ein

innerer Widerspruch bestünde, könnten sich daraus keine praktischen Folgen
ergeben.

Ob der Rat der Republik gut daran getan hat, sein bedingtes Vetorecht

gegen die navette einzutauschen, ist eine Frage,.die nur auS, der Gesetz-

gebungspraxis, aus der Erfahrung der nächsten Jahre beantwortet werden

kann. Dabei wird sich, auch zeigen müssen, ob die navette die Gesetzgebung
nicht doch zu schwerfällig macht, daß sich also ein Nachteil einstellt, der den

Vorteil des echten Meinungsaustausches zwischen beiden Kammern über-

wiegt. Denn daß die gefundene Lösung zur Beschleunigung des Gesetz-

gebungsverfahrens geeignet sei, haben selbst ihre entschiedensten Verfechter
,nicht behauptet. Bei der Wahl des nun eingeschlagenen Weges war wohl

auch der Gedanke mitbestimmend, daß es künftig möglich sein werde, den

Bereich der Regierung neu zu bestimmen und dabei auszuweiten. Wenn es

30) In Frankreich geht, wie auch in Deutschland, Italien, Großbritannien usw.., die

Gesetzesinitiative vor allem von der Regierung aus. Nach Frangois G o g u e 1 : Les

M6thodes du Travail Parlementaire (Revue Frangaise de Science Politique, 1954, S. 674 ff.),
gingen in Frankreich in der ersten Legislaturperiode nur rund 27 0/0 und bisher in der

zweiten Legislaturperiode rund 29,0/o der Gesetzesinitiativen vom Parlament aus.

31) Vgl. z. B. dazu die Ausführungen des Senators und ehemaligen Justizministers Geor-

ges P e r n o t : Apres la revision de la Constitution. Le nouveau mode de confection des
lois (Revue Politique des Id6es et des Institutions, 1935, S. 11 ff.).
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gelänge, der Regierung einen größeren, vom Parlament unabhängigen Ge-

staltungsbereich zuzuweisen, könnte sich dieses auf die Grundsatzgesetz-
gelbung beschränken, für die dann mehr Zeit zur Verfügung stünde. Die
neuere Entwicklung&apos;hat in FrankreichAnsätze in dieser Richtung gebracht &quot;).
Ob sie aber weitergebildet werden können, kann&apos;nur die, Zukunft lehren.

Die überwindung der Regterungsinstabilität
Schon bei der Verfassunggebung des Jahres.1946 versuchte man, die Re-

gierungsinstabilität, unter der die III. Republik in ihrer Spätzeit -so sehr

gelitten hatte, durch die Einführung des Amtes eines, starken Ministerprasi-
denien unter gleichzeitiger Schwächung der Stellung des Präsidenten der

Republik zu überwinden &quot;). Man glaubte, dann, wenn ein Ministerpräsident
als Chef J.er Exekutive bei seiner Investitur die absolute Mehrheit erhalte
und gleichzeitig die Freiheit habe, sich sein Kabinett Ohne Mitwirkung des

Parlaments. zu bilden, sicher zu sein, daß er auf relative Dauer eine trag-
fähige Mehrheit im Parlament hinter sich habe. Der Sicherung des Bestandes
der Regierung diente außerdem das Erfordernis der absoluten Mehrheit, für
die Vertrauensverweigerung (Art. 49), und für die Mißtrauenserklärung
(Art. 50) spwie die Möglichkeit der Parlamentsauflösung unter den Voraus-

setzungen des Art. 51. Man glaubte, damit das organisatorisch, Mögliche für
die Regierungssicherung getan zu haben.

&apos; Aber die Regierungen der Zeit nach 1946 erwiesen sich als ähnlich insta-

bil, wie es die der ausgehenden III. Republik waren. Wenn der vom Präsi-
denten der Republik nach den üblichen Vorbereitungen designierte Minister-

präsident die nach Art. 45 Abs. 3 erforderliche absolute Mehrheit für seine

32) Die theoretische Erörterung dieser Frage ist alt. Vgl. z. B. Ren6 C a p i t a n t : La
Worme du parlementarisme, Paris 1934, S. 11: Gouverner West plus agir dans le cadre
des lois existantes, gouverner, c&apos;est diriger cette Idgislation elle-meme, gouverner, en un

mot, c&apos;est Mgifgrer . Vgl. auch Amile G i r a u d : La crise dans la d6mecratie et le
renforcement du pouvoir ex6cutif, Paris 1938. Ein Versuch der Ausweitung der Regierungs-
kompetenz war die geplante Verwaltungsreform der Regierung P i n a y (1952), bei der
die im Kompetenzbereich des Parlaments liegenden Materien aufgezählt wurden. Vgl.
G. M a 1 e v i 11 e : Observations sur la Worme administrative (Recueil Dalloz, 1953,
S. 57 ff.). Hierher gehört aber auch die angelaufene neue Ermächtigungspraxis. Vgl. Andre
de L a u b a d r e :, Les Wormes administratives de 1953. Addendum au 616men-
taire de droit administratif, Paris 1954, S. 7 ff.

33) Nach den Verfassungsgesetzen von 1875 war der Präsident der Republik Chef der
Exekutive. Zwar hatte sich die Stellung des Ministerpräsidenten im Laufe der Entwicklung
herausgebildet, jedoch entsprach sie nicht der verfassungsrechtlichen Lage. Die Schaffung des
selbständigen Amtes eines Ministerpräsidenten bedeutete also eine Schwächung des Prä-
sidenten der Republik, die man aber durch eine Erhöhung seiner Autorität auszugleichen
versuchte. Heute ist der Präsident der Republik zugleich Präsident derTranzösischen Union
und des &lt;&lt;Conseil supirieur de la magistrature&gt;&gt;.

19 2. ausl. öff. R. u. VR., Bd. 16

http://www.zaoerv.de
© 1955/56 Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


288 B a 11 r e i c h

Person gefunden hatte, bestellte er sein Kabinett zwar nach. der Verfassung
in völliger Unabhängigkeit von der Nationalvetsammlung. Tatsächlich
mußte er aber bei der ersten Vorstellung seiner Regierung mit Interpella-
tionen wegen der von ihm gewählten und vom Präsidenten der Republik
gemäß Art. 46 ernannten Minister rechnen. Dieser zweite Akt der Regie-
rungsbildung (daher der Begriff der doppelten Investitur) zwang den

Ministerpräsidenten, bei der Wahl seiner Mitarbeiter mit größter Vorsicht
unter steter Beachtung des Willens der Gruppen des Parlaments zu ver-

fahren, so daß sich die Kabinettsbildung Wochen hinziehen konnte M). Aber
auch dann war der Bestand der Regierung noch nicht gesichert, da bei der
Präsentation auf Grund von Interpellationen der Ministerpräsident die Ver-

trauensfrage zu stellen pflegte, über die dann unter Umständen das Kabinett
fiel, ehe es irgendeine Tätigkeit entfalten konnte &quot;).

Auch die Bestimmung des Art. 49, wonach nur eine absolute Mehrheit der

Nationalversammlung das Vertrauen verweigern kann, brachte in der Praxis
keine innere Festigung der Kabinette. Diese traten nämlich auch dann zu-

rück, wenn zwar das Vertrauen nicht mit der verfassungsmäßigen Mehrheit

verweigert wurde, aber auch das Gesetz, mit dem die Vertrauensfrage ver-

bunden war, nicht durchging. VerfasSungsrechtlich waren die Regierungen
dann nicht zum Rücktritt gezwungen. Dennoch traten sie zurück, weil sie

glaubten, ohne die von ihnen gewollte Maßnahme nicht auskommen zu

können.

Während der Auseinandersetzungen um die schwebende Verfassungs-
reform wurde diese Praxis heftig kritisiert. Interessant ist die dabei ver-

tretene Ansicht, daß dann, wenn das Vertrauen nicht verweigert werde, die

Gesetzesvorlage aber auch keine Mehrheit finde, sie dennoch alsbeschlossen

gelten müsse, da die politische Frage Vertrauen oder Nichtvertrauen
schwerer wiege als die technische Frage des Gesetzesinhalts, so daß durch die

Nichtverweige des Vertrauens das Gesetz mit durchgezogen werde. Der
einer solchen Auffassung widersprechende Art. 49 der GeschäftSordnung sei
relativ einfach zu ändern und deshalb eine Anderung des Gesetzgebungs-
verfahrens in der Verfassung mit dem Ziel der Sicherung des Bestande der

Regierungen nicht erforderlich&quot;). Aber dabei wird verkannt, daß zwar die

Vertrauensfrage nicht abstrakt gestellt werden kann, sondern nur im Zu-

34) Wegen der doppelten Investitur vgl. auch die Ausführungen von G i 1 b e r&apos;t -

j ul e s als Berichterstatter vor dem Rat der Republik in j. 0., D6b. Parl., Conseil de la

Mpublique, 1954, S. 350.

35) Die Regierungen S c h u m a n (1948) und Q u e u i 11 e wurden unmittelbar nach
der Investitur gestürzt. Die Regierung F a u r e blieb 1950 nur 40 Tage im Amt.

36) Vgl. mile B 1 a m o n t : La Revision de la Constitution (Revue du Droit Public
et de la Science Politique en France et ä l&apos;Etranger, 1953, S. 419 ff.).
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- sammenhang mit einer geplanten Maßnahme, beziehungsweise,bei, der In-

vestitur, mit einem politischen Programm, dennoch aber beide Entscheidungen
unabhängig voneinander existieren und daß die Regierung dann, wenn sie
bereits aus der Ablehnung der Gesetzesvorlage zu erkennen glaubt, daß sie
sich nicht mehr auf eine sie tragende Mehrheit stützen kann, auch zurück-
treten kann, wenn sie es an .sich nach positivem Verfassupgsrecht nicht
müßte 37).

Der Fehler der Konstruktion liegt darin, daß für die Vertrauensverwei-

gerung überhaupt die absolute Mehrheit gebraucht wird.. Man wollte daher
in den vorgeschlagenen neuen TextfassUngen die einfache Mehrheit aus-

reichen lassen und, so der Praxis gerecht werden. Zugleich sollte aber auch für
die Investitur die einfache Mehrheit genügen, da sich ergeben hat, daß die
absolute Mehrheit, zumal bei der übung der doppelten Investitur, nur eine

Erschwerung der Regierungsbildung bedeutet, ohne daß dem Kabinett da-
durch eine größere innere Festigkeit zufallen würde. Nach derendgültigen
Fassung stellt, zur Vermeidung, der doppelten Investitur gemäß Art. 45

Abs. 2 n. F., der vom Präsidenten der Republik designierte Ministerpräsident
bereits vor seiner Investitur die Ministerliste auf, die er dann der National-
versammlung bei der Entwicklung seines politischen Programms zur Er-

lang&apos; des Vertrauensvotums mitteilt. Seine Bestellung erfung olgt dann nicht
mehr durch absolute, sondern durch einfache Mehrheit &quot;).

Der Verzicht auf die absolute Mehrheit für die Investitur bringt die Mög-
lichkeit, die für die Kabinettsbildung erforderliche Zeit erheblich abzu-
kürzen, zumal.künftig die Unwägbarkeit des zweiten Zuges der Investitur
durch die sofortige Bekanntgabe der Ministerliste bei der Entwicklung des
Programms der Regierungspolitik entfällt (Art. 45 Abs. 2 n. F.).

Dagegen ist das Verfahren bei derVertrauensfrage nahezu unverändert
geblieben &quot;&apos;). Die Frist, die zwischen dem Stellen der Vertrauensfrage und

37) AMile B 1 a m o n t teilt a. a. 0. mit, daß von 13 Regierungen seit dem Inkraft-
treten der Verfassung von 1946 nur zweien das Vertrauen mit der erforderlichen absoluten
Mehrheit verweigert wurde.

.38) Art. 45 n. F.: 1) Au d6but de chaque legislature le prhsident de la RApublique,
apAs les consultations d&apos;usage, disigne le prhsident du conseil. 2) Celui-ci choisit les mein-

bres de son cabinet et en fait connaitre la liste ä l&apos;Assemblhe nationale devant laquelldz il se

pHsente afin d&apos;obtenir sa confiance sur le programme et la politique qu&quot;il compte pout-
suivre, sauf cas de force majeure empAchant la r6union. de l&apos;Assemb16e nationale. 3) Le vote
a lieu au gcrutin public et ä la majorit6 simple. 4) Il en est de mAme au cours &apos;de la 16gis-
lature en cas de vacance de la prisidence du conseil, sauf ce qui est dit ä Particle 52.
5) Aucune crise minist6rielle intervenant dans le dilai de quinze jours de la nomination des
ministres ne compte pour Papplication de Pärticle 51 .

39) Art. 49 n. F.: 1) La question de confiance ne peut gtre pos6e qu&apos;aprh dhlib
du conseil des ministres; elle ne peut PAtre que par le pr6sidentdu conseil. 2) Le vote sur
la question de confiance ne peut intervenir que vingt-quatre heures apAs&apos;qu&apos;elle a W pos6e
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der Abstimmung über sie verlaufen muß, wurde auf 24 Stunden festgesetzt
und damit die Vorschrift des alten Art. 49 Abs. 2 aufgegeben, wonach ein
freier Tag (jour franc) &quot;) dazwischen zu liegen hatte. Die Verweigerung des
Vertrauens bedarf aber nach wie vor absoluter Mehrheit. jedoch ist abzu&apos;-
sehen, dai3 es bei der alten Übung bleiben wird, wonach bei Verweigerung
der geplanten Maßnahme, mit der die Vertrauensfrage verbunden war, das

Gesamtkabinett zurücktritt. Es wäre allerdings denkbar, daß die Regie-
rungen aus der Vorstellung heraus, auch ihrerseits das rechtlich Mögliche- zur
Vermeidung von Kabinettskrisen&apos;tun zu müssen, ihre, Praxis ändern und
auf den Rücktritt verzichten, wenn das Vertrauen nicht verweigert wurde,
aber eine bestimmte Vorlage nicht durchgebracht werden konnte. Vielleicht

glaubte deshalb insbesondere der Rat der Republik&quot;trotz der Diskrepanz
zwischen Praxis und Norm nicht auf das Erfordernis der absoluten Mbhrheit
für die Verweigerung des Vertrauens verzichten zu können 41). Überdies
wird klargestellt, daß nicht durch jede noch so schwache Mehrheit erklärt&apos;
werden kann, daß das politische Vertrauen in das Kabinett nicht mehr be-
stehe. Zugleich wird aber auch der Regierung die, Verantwortung für den
Rücktritt zugeschoben, der ja nicht in der- Automatik der Verfassung be-

gründet ist.
Der Stärkung der Regierung dient mittelbar auch die Rückkehr zur Praxis

der Schließung der Sitzungsperioden durch Dekret des Ministerpräsidenten,
das im Kabinett beschlossen sein muß4&quot;). Durch Art. 9 der Verfassung von

1946 wurde der modernen parlamentarischen Entwicklung entsprechend das

Prinzip der das Ivolle Jahr dauernden Sitzungsperiode eingeführt. Bei einer

Sitzungsunterbrechung hat gemäß Art. 53 der &apos;G-eschäftsordnung der Na-

ladevant l&apos;Assemb16e. II a lieu au scrutin public. 3) La confiance est refus6e au cabinet a

majorit absolue des d6putes ä l&apos;Assembl 4) Cerefus entraine la demission collective du
cabinet .

40) Jour franc ist die Zeitspanne von Mitternacht bis Mitternacht. Der Übergang auf
24 Stunden bedeutet also eine Abkürzung.

41) Väl. j. 0., Dhb. Parl., Conseil de la Republique 1954, S. 446. S.a 11 e r : Les

situations de fait sont celles que nous avons connues depuis 1946. Un nornbre suffisamment
important ded refusela confiance et le Gouvernement, ne se sentant plus l&apos;autorit
morale necessaire pour diriger lesaffaires du pays, se retire, bien qu&apos;il n&apos;y soit pas constitu-
tionnellement oblige. je ne vois pas eeritablement oü est Pillogisme de maintenir la majo-
rit absolue dans les deux cas, puisque cette, majorit6 a exist6 jusqu&apos;ä prAent. Villogistne
serait plut8t dans la actuelle et non dans les amendetnents que nous avolns

presentes .

42) Art. 9 n. F.: 1) L&apos;AssernWe nationale se reunit de plein droit en session ordinaire
le premier mardi doctobre. 2) Lorsque cette session a dure sept mois au moins, le pr6sident
du conseil peut en prononcer la c16ture par d6cret pris en conseil des ministres. Dans, cette

du.r6e de &apos;sept mois ne sont pas comprises les interruptions de session. Sont colisiderees
comrüe interruptions de session les ajournernents de sgance superieurs ä huit jours francs.

1 3) Le Conseil de la R6publique siege en mcme temps que l&apos;Assemb16e nationale .
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tionalversammlung diese den Zeitpunkt ihres Wiederzusammentritts zu be-
stimmen. Die Auffassungsgegensätze in der Nationalversammlung hatten
einmal.bewirkt, daß keine Einigung über den Zeitpunkt des Wiederzusam-
mentritts erzielbar war, so daß schon zur Verhinderung solcher Selbstläh-

mungen des. Parlaments eine Neuordnung geboten war 43) Die National-

versammlung tritt nunmehr, und mit ihr der Rat der Republik (Art. 9 -

Abs. 3), jeweils am ersten Dienstag des Oktober jeden Jahres zu ordentlicher
Sitzung zusammen. Wenn sie sieben Monate gedauert hat, kann sie durch
Regierungsdekret geschlossen werden, wobei Unterbrechungen (alle Ver-

tagungen von mehr als acht Tagen) nicht mitzurechnen sind.

Die Nationalversammlung kann außerhalb der ordentlichen Sitzungs-
periode zu außerordentlichen Sitzungen einberufen werden, wobei die

Schließung ebenfalls wieder durch Regierungsverordnung nach den für die
ordentliche Sitzungsperiode geltenden Vorschriften erfolgen kann. Wenn
die außerordentliche Sitzung durch die Mehrheit der Nationalversammlung
oder durch ihr Büro einberufen worden ist, kann das Schließungsdekret nicht
vor der Abwicklung der außerordentlichen Tagesordnung erlassen werden

(Art. 12 Abs. 2) 44).
Die Regierung kann sich also während der recht langen Zeitspanne von

fünf Monaten der unmittelbaren Kontrolle des Parlaments durch Beendi-

gung der Sitzungsperiode entziehen. Das ist besonders im Zusammenhang
mit der wiedererstehenden Praxis der gesetzeskräftigen Verordnungen, aber
auch mit der sich abzeichnenden Entwicklung zu einem allgemeinen größeren
Eigengestaltungsbereich der Regierung beachtlich 45). Zwar unterhält das
Parlament nach wie vor sein ständiges Büro, das auch in den Parlaments-
ferien tätig bleibt und das in der 1-age ist, die Nationalversammlung zu

einer außerordentlichen Sitzung einzuberufen (Art. 12 n. F.); aber bei der
Revision ist auch die Vorschrift,des alten Art. 12 gefallen, nach dessen aus-

43) Im Herbst 1952 war die Nationalversammlung unfähig, den Zeitpunkt ihres Wieder-
zusammentretens gemäß Art. 53 ihrer Geschaftserdnung selbst zu bestimmen. Die Wieder-
einberufung blieb daher ihrem Präsidenten überlassen. VgL, B 1 a m o n t, a. a. 0.

44) Art. 12 n. F.: 1) Quand l&apos;Assemblee nationale ne siege pasl son bureau Peut con-

voquer le Parlement en session extraordinaire; le pr6sident de l&apos;Assemblee nationale doit
le faire 4 la demande du pr6sident du conseil des ministres ou a celle de la majorite des
membres composant l&apos;Assemblhe nationale 2) Le president du conseil prononce la c18ture
de la session extraordinaire dans les formes pr6vues ä l&apos;article 9. 3) Lorsque la session
extraerdinaire a lieu ä la demande de la&apos;majorite de l&apos;Assemblee nationale ou de son

bureau, le d6cret de c18ture ne peut Atre pris avant que le Parlement ait 6puis l-ordre du
jour limit6 p(:&gt;ur lequel il a it6 convoqu6 .

45) Vgl. oben Anm. 32.
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drücklicher Bestimmung das Büro außerhalb der Parlamentssitzungen die

Tätigkeit der Regierung zu kontrollieren hatte 46).
Eine mittelbare Stärkung der Regierung bedeutet schließlich auch die

Neufassung des Art. 22, durch den die Immunität der Parlamentarier auf
die Dauer der Sessionen jedenfalls im Grundsatz eingeschränkt worden
ist 47). So war die Rechtslage bereits in der Zeit der III Republik, jedoch
hatte man die Immunitärt 1946 wegen der das ganze Jahr dauernden Sessio-

nen auf die gesamte Dauer des Mandats erstreckt. Die Regierung kann nun,

wenn auch mit gewichtigen Einschränkungen, gegen straffällig gewordene
Parlamentarier in den Sessionsferien wirksamer vorgehen als bisher.

Gegen diese Neuordnung des Immunitätsrechts haben sich vor allem die
Kommunisten scharf gewehrt4&quot;). Sie vertraten die Ansicht, daß damit die
Voraussetzungen für die Ausschaltung von Politikern geschaffen werden

sollen, dieder Regierung nicht genehm sind. Wieweit das richtig ist, soll im
folgenden Abschnitt über die Versuche der Beschneidung des, Einflusses radi-
kaler Elemente noch kurz geprüft werden 49).

Sind das alles aber Maßnahmen, um der Regierung-wirklich einen feste-
ren Bestand zu geben? Das ist recht fraglich. Denn nichts spricht dafür, daß
die Praxis der Regierungen, auch dann zurückzutreten, wenn ihnen das Ver-

trauen gar nicht verweigert worden ist, sie vielmehr nur mit einer geplanten
Maßnahme nicht durchdringen können, sich in absehbarer Zeit ändert. -Dem
außenstehendenBeobachter ist es oft unverständlich, warum von der Mög-
lichkeit, die Vertrauensfrage zu stellen, so häufig Gebrauch, gemacht wird,
nachdem doch die Erfahrung der Jahre seit dem Inkrafttreten der Verfassung
von 1946 gezeigt hat, daß sie kein sonderlich gewichtiges Druckmittel auf
das Parlament ist. Das System der Verfassung von 1946 hätte sich nur-ent-

46) Art. 12 a. F.: Quand l&apos;Assemblee nationale ne si pas, son bureau, contr61ant
Paction du cabinet, peut convoquer le Parlement; .

47) Art. 22 n. F.: 1) Aucun membre du Parlement ne peut pendant la durhe des ses-

sions Atre poursuivi ou arrAti en mati criminelle ou correctionnelle qu&apos;avec l&apos;autorisation
de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant d6lit. Tout parlementaire arrete

hors session peut voter par d61&apos;gation tant que la Chambre dont il fait partie ne s&apos;est pas
prononc6e sur la lev6c de son immunit6 parlementaire. Si elle ne s&apos;est pas, prononc6e dans
les trente jours qui suivront Pouvertüre de la sessiön, le parlementaire arrgt6 sera liber6 de

plein droit. 2) Sauf les, cas de flagrant Mit, de poursuites autorWes ou de condamnation
d6finitive, aucun membre du Parlement ne peut, hors session, etre arrgth qu&apos;avec Pautori-
sation du bureaude la Chambre dont il fait partie. 3) La detention ou la poursuite d&apos;un
membre du Parlement est suspendue si la Chambre dont it fait partie le requiert .

48) j. 0., D6b. Parl., Ass. Nat., 1953, S. 3710 ff.&apos;u. dgl. Conseil d&apos;Atat, 1954, S. 435 ff.
49) Außerhalb der Verfassung gehört zu den Maßnahmen mit der gleichen Zielsetzung

das französische Wahlgesetz n&apos; 51-519 vom 9. 5. 1951 zur Anderung des Wahlgesetzes zur

Nationalversammlung n&apos; 4642151 vom 5. 10. 1946, Recueil Dalloz (L6gislation) 1951,
S. 185.
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*falten können, wenn die Regierungen ihrerseits bei der Vertrauensverwei-

gerung von der im Art. 51 enthaltenen Möglichkeit der Parlamentsaüflösung
Gebrauch, gemacht hätten &quot;). Gemäß Art. 5 1, der unverändert fortgilt, kann
der Präsident der Republik auf Grund eines im Ministerrat gefaßten Be-

schlusses, zu dem sich, der Präsident der Nationalversammlung gutachtlich
zu äußern hat, durch Dekret die Nationalversammlung auflösen und da-
durch Neuwahlen herbeiführen, wenn es innerhalb von 18 Monaten zweimal
zu Regierungskrisen wegen Vertrauensverweigerung (Art. 49) oder eines

Mißtrauensvotums gekommen ist (Art. 50) 511).
Aber die Regierungen fielen ja gerade nicht über die formale Verweige-

rung des Vertrauens und schon gar nicht über einen Mißtrauensbeschluß.
Auch künftig werden die Voraussetzungen des Art. 51 kaum je erfüllt sein,
da man entgegen den ursprünglichen Absichten für die Verweigerung des
Vertrauens nicht die einfache Mehrheit hat ausreichend sein lassen.

Man hat in Frankreich gel&apos;egentlich gemeint, daß die Anwendung des

Art. 51 in crer Praxis auch deshalb scheitere, selbst wenn je seine formalen

Voraussetzungen erfüllt seien, weil in modernen Massen- und Großflächen-

staaten die Tendenz bestehe, das Volk grundsätzlich nicht zur unmittelbaren

Mitwirkung aufzurufen, wenn es sich irgendwie vermeiden läßt. Ainzu
komme, daß Regierung und Parteien die Wahlkosten&apos;scheuen, und zudem

die Regierung und die Mittelparteien vor der im Fall der Auflösung der

Nationalversammlung sich vollziehenden eigentümlichen Regierungsumbil-
dung. zurückschrecken. II

Letzter,e Überlegung war auch Anlaß für die Neufässung des Art. 52

50) Art. 5 1: 1) Si, au cours dune m8me p6riode de dix-huit mois, deux crises ministe-
rielles surviennent dans les conditions pr6vues aux articles 4,9 et 50, la dissolutionde
l&apos;Assemb16e nationale pourra äre d6cid6e en Conseil des Ministres, apAs avis du Pr6sident
de l&apos;AssemblAe. La dissolution sera prononche, conform6ment ä cette d6cision, par&apos; d6cret
du Pr6sident de la R6publique. 2) Les dispositions de l&apos;alin6a pr6c6dent ne sont applicables
qu&apos;ä l&apos;expiration des dix-huit premiers mois de la 16gislature.

51) Art. 50 wurde dadurch neugefaßt, daß für das Abstimmungsverfahren auf das für
die Vertrauensfrage geltende verwiesen worden ist. Der Verzicht auf den jour franc be-
deutet auch hier eine Verkürzung der notwendigen Frist zwischen Mißtrauensantrag und

Abstimmung. Art. 50 lautet jetzt: 1) Le vote par l&apos;Assemb16e nationale d&apos;une motion de
censure&apos;entraine la d6mission collective du cabinet. 2) Le vote sur la motion de, censure a

lieu dans les m8mes conditions et les memes formes que le scrutin sur la question de con-

fiance. 3) La motion de censure ne peut Atre adopt6e qu&apos;I la majorit6 absolue des dAput6s
ä l&apos;Assemb16e .

152) Art. 52 n. F.: 1) En cas de dissolution, le cabinet reste en fonction. 2) Toutefeis,
si la dissolution a 6ti pr4c6d6e de Padoption d&apos;une motion de,censure, le pr6sident, de la
R6publique nomme le prisident de I.&apos;AssemblAe nationale prhsident du conseil et,ministre
de l&apos;int6rieur. 3) Les Aections g6n6rales ont lieu vingt jours au moins, trente jours au plus,
aprbs la dissolution. 4) L&apos;Assemb16e nationale se rhunit de plein droit le troisi Jeudi qui
suit son election .
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wodurch aber mehr für die Beschneidung des extremistischen Einflusses als
für die Festigung der Regierungen getan worden ist. Nur eine Neufassung
des Art. 51 hätte wirklich etwas für die Regierungsstabilität bringen können,
wenn aus ihm ein echtes Druckmittel in der Hand der Regierung auf die

Nationalversammlung für den Fall des ungenügenden Zusammenspiels
zwischen beiden Organen geworden wäre. In seiner gegenwärtigen Gestalt

ist er das nicht. Seine Anderung wird daher auch schon jetzt als vordringliche
Aufgabe des zweiten Revisionszuges bezeichnet.

Die Beschneidung des Einflusses extremistischer Kreise

Nach bisherigem Verfassungsrecht schieden im Falle der Parlamentsauf-

lösung gemäß Art. 51 der Ministerpräsident und der Innenminister aus der

Regierung aus, die im übrigen die Geschäfte weiterführte. Für den Minister-
&apos;

präsidenten trat der Präsident der Nationalversammlung ein, der im Ein-

vernehmen mit dem Büro der Nationalversammlung den Innenminister zur

Ernennung durch den Präsidenten der Republik zu designieren hatte. Außer-

dem waren aus den in der Regierung nicht vertretenen parlamentarischen
Gruppen in die Regierung Staatsminister zu berufen. Dadurch sollte sicher-

gestellt werden, daß auch in der Zeit der Auflösung der Nationalversamm-

lung alle politischen Gruppen auf die Geschicke unmittelbaren Einfluß neh-

men können. Das bedeutete, daß auf diese Weise z. B. die in scharfer Oppo-
sition stehenden Kommunisten wieder in die Regierung kommen, aber auch

bei der Wahl des Innenministers, der ja in einer inneren Spannungsperiode
besonders wichtig ist, erheblichen Einfluß nehmen könnten.

Denn gemäß Art. 11 wählte jede Kammer ihr Büro so, daß die propor-
tionale Vertretung der Gruppen darin gesichert war-&quot;). Da die Designierung
des neuen Innenministers nur im Einvernehmen (en accord) mit dem Büro

der Nationalversammlgng möglich seini sollte, konnten die extremen Grup-
pen auf Grund der ihrer &apos;Stärke in der Nationalversammlung entsprechenden
Vertretung im Büro ihre politischen Wünsche dabei gewichtig geltend
machen.,

Diese Möglichkeiten sind nun durch, die Neufassung der Art. 11 und 5 2

ausgeräumt-). Im Falle der Auflösung der Nationalversammlung bleibt die

53) Art. 11 Abs. 1 a. F.:&apos; Chacune des deux Chambres 6lit son Bureau chaque annee,

au d6but de sa session, ä la reprisentation proportionnelle des groupes .

54) Art. 11 n. F.: 1) Chacune des deux Chambres &amp;it son bureau chaque ann6e au

debut de la session ordinaire et dans les conditions pr6vues par son reglement. 2) Lorsque
les deux Chambres se r6unissent pour Nlection du prhsident de la R6publique, leur bureau
est celui de l&apos;Assemb16e nationale .
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Regierung in ihrem konkreten Bestand weiter mit der Wahrnehmung der,
Geschäfte betraut. Nur wenn die Auflösung wegen eines vorangegangenen
Mißtrauensvotums gemäß Art. 50 erfolgt ist, scheiden der Ministerpräsident
und der Innenminister aus der Regierung aus, und an ihre Stelle tritt der
Präsident der Nationalversammlung. Minister aus den Gruppen, die an der

Regierungsbildung nicht beteiligt sind, treten nicht mehr in die Regierung
ein, so daß also oppositionelle Gruppen stets ausgeschaltet bleiben.

Durch die Anderung des Art. 12, der es nunmehr den Kammern überläßt,
sich die Vorschriften über die Wahl ihres Büros in ihren Geschäftsordnungen
selbst zu geben, wurde die Praxis der III. Republik wieder hergestellt. Man
kann schon jetzt voraussehen, wie diese Vorschriften aussehen werden: die

extremen Gruppen haben keine Aussicht mehr, im Büro ihrer Kammern ver-

treten zu sein. Dabei ist die Vertretung, im Büro besonders der National-

versammlung politisch durchaus wichtig. Denn wenn auch die ausdrückliche

KontrollaUfgabe des Büros der Nationalversammlung gegenüber der Regie-
ru.ng ebenso wie die Mitwirkung bei der Designierung des Innenministers des.

übergangskabinetts im Fall der Auflösung der Nationalversammlung ver-

schwunden sind, ist die Vertretung im Büro schon deshalb für die Gruppen,
von Bedeutung, weil es nach Sessionsschluß gemäß Art. 12 Abs. 1 die Na-

tionalversammlung zu einer außerordentlichen Session einberufen kann.
&apos;

Während so den extremistischen Politikern recht erhebliche Schranken ge-
setzt worden sind, dürft-en sich für sie aus der Anderuiig des Immunitäts-
rechts weniger Folgen ergeben, als sie selbst bei den Parlamentsdebatten
meinten. Die Anderung des Art. 22 ist mit größter Vorsicht vorgenommen
worden, so daß übergriffe der Regierung durch Verfolgung der Parlamen-
tarier kaum möglich sein werden. Zwar kann jetzt die. Regierung leichter als
vorher in den Perioden zwischen den Sessionen Verfolgungsmaßna.hmen
gegen die dem Parlament angehörenden Politiker ergreifen, aber letztlich
entscheidet über deren Geschick stets die Kammer, der die Betroffenen ange-
hören. Wenn die Kammer mit der etwaigen Verhaftung nicht einverstanden
ist, kann sie stets die Freilassung verlangen (Art. 22 Abs. 3). Wenn sie sich
innerhalb von 30 Tagen nach Sessionseröffnung über die Aufhebung oder

Nichtaufhebung der Immunität nicht einigen kann, ist der Verhaftete, eben-
falls auf freien Fuß zu setzen (Art. 22. Abs. 1).

Rechtlich interessant ist die Bestimmung Art. 22 Abs. 1 Satz 2, wonach
ein Parlamentarier, der etwa außerhalb einer Session verhaftet wird, sein
Stimmrecht übertragen kann, solange sich seine Kammer noch nicht über die
Aufhebung der Immunität geäußert hat&apos;. Eine solche Stimmrechtsübertragung
kann allerdings nur in den ersten 30 Tagen nach Sessionseröffnung praktisch
werden, wie sich aus Art. 22 Abs. 1 letzter Satz ergibt. Eine Stellvertretung
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gab es auch bisher schon im Fall der offenen, Abstimmung (scrUtin public) 55

Irgendwelche Schwierigkeiten konnten sich dadurch, nicht ergeben, da bei,

dieser &apos;durch die Abgabe von Stimmzetteln mit Namensangabe sich voll-

ziehenden Abstimmung die,Kontrolle leicht möglich war&quot;). Wie das aber bei

den übrigen Abstimmungsformen möglich sein soll, ohne daß die Kontrolle

äußerst erschwert oder die Geheimhaltung durchbrochen wird, ist eine offene

Frage.

Der Belagerungs2ustand

Es bleibt schließlich die Ergänzung des Art. 7 zu erwähnen, durch dessen

neuen Absatz 2 das Recht des Belagerungszustandes in der Verfassung ver-

ankert wurde 57) Bei der ersten Abstimmung war die Nationalversammlung
einstimmig der Ansicht, daß es einer Regelung der Materie in der Verfassung
nicht bedürfe &quot;). Nach dem vom Volk im Referendum abgelehnten Ver-

fassungSentwurf vom 19. April 1946&apos; sollte gemäß Titel XI Art. 121 und 122

(letzterer aber nur im Kriegsfall anwendbar) der Staatsnotstand,durch ein

Gesetz Mit Zweidrittel-Mehrheit erklärt Werden können&quot;). In der Oktober-

Verfassung verzichtete man dann auf eine solche Vorschrift, die man auch

in den Verfassungsgesetzen von 1875 nicht für erforderlich gehalten hatte.

Nunmehr hat aber besonders derRat der Republik geglaubt, das Staatsnot-

recht auch in der Verfassung verankern zu mussen, so daß, es zu. der Vor-

schrift gekommen ist, nach der der Belagerungszustand gemäß den durch

Gesetz vorgeschriebenen Bedingungen verhängt werdenkann *&apos;).
Da in Frankreich schon seit der Gesetzgebung des Jahres V (1797) un-

bestritten ist, daß der Belagerungszustand auch im Fall innerer Unruhen und

nicht nur bei kriegerischen Verwicklungen verhängt werden kann (etat de

siege politiqu,e öder etat de siege fictif), hat das Institut erhebliche innen-

politische Bedeutung). Gerade wegen dieser Bedeutung konnte bisher die

Verhängung des Belagerungszustandes grundsätzlich nur durch den Gesetz-

geber selbst erfolgen. Nach dem jetzt noch geltenden Gesetz vom 9. August
; 1849, das durch Gesetze vom 3. April 1878,und vom 27. April 1916 geändert

55) Vgl. Roger P i n t o: Plhments de Droit Constitutionnel, 2e 6d., Lille 1952, S. 448.

56) Über die Abstimmungsverfahren vgl. Art. 74 ff. der Geschäftserdnung der National-

versammlung.
57) Art. 7 Abs. 2: L&apos;6tat de siege est d6clar6 dans les conditions. pr6vues par la loi .

58) Vgl. 1. 0., D6b. Parl., Ass. Nat., 1953, S. 3604 ff.

59) Abgedruckt in der Revue du Droit Publie et de la. Science Politique, Vol. 52, 1946,
S. 237 ff.

60) Vgl. j. 0-, Ub. Parl., Conseil de la Mpublique, 1954, S. 349.

61) Vgl. Fritz M a n d r y : Der Ausnahmezustand in Frankreich (Beiträge zum aus-

ländischen öffentlichen Recht und Völkerrecht,.Heft 9, 1928, S. 9 ff.).
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worden ist, kann zwar zwischen den Sessionen der Belagerungszustand auch
durcti Regierungsdekret verhängt werden, jedoch muß dann innerhalb von

zwei Tagen das Parlament zusammentreten und selbst über seine Zulässig-
keit entscheiden. Nach dem nunmehr eingefügten Abs. 2 des Art. 7 wäre auch
ein Gesetz zulässig, durch das, es der Regierung überlassen wird, beim Vor-

liegen bestimmter Voraussetzungen den Belagerungszustand zu verhängen,
ohne* daß es einer sofortigen, überprüfung durch das Parlament bedürfte.
Vielleicht, würde danh der Conseil dEtat von seiner bisherigen Recht-

sprechung, wonach die Verhängung des Belagerungszustandes als acte de

gouvernernent nicht seiner Nachprüfung unterliegt, abgehen und prüfen,
ob die gesetzlichen Voraussetzungen tatsächlich erfüllt waren. Allerdings
hätte das, da der Belagerungszustand sofort und nur eine beschränkte Zeit

wirkt, nur geringe praktische Bedeutung.
Frankreich hat zwischen 1948 und 1950 Spannungenerlebt, die sich teil-

weise in lähmenden Streikaktionen entluden und die es sicher erscheinen

lassen, daß bei künftigen ähnlichen Ereignissen eine Regierung zur Beschnei-

düng der politischen Entfaltungsmöglichkeit extremistischer Gruppen von

allen Vollmachten Gebrauch machen würde. Fraglich bleibt dabei, ob bis

dahin ein die Bedingungen für die Verhängung des Belagerungszustapdes
präzisierendes und zugleich die Regierung ermächtigendes 1Gesetz ergangen
sein wird* Nach der Präambel der Verfassung von 1946, deren Rechtsver-
bindlichkeit anerkannt wird, ist auch,der Streik im Rahmen der Gesetze

,frei&quot;&apos;). Auf ein den Streik regelndes Gesetz wartet man aber in Frankreich
heute noch. Immerhin wurde mit Art. 7 Abs. 2 eine Möglichkeit des Staats-

schutzes geschaffen, die so bisher nicht vorhanden war. Es liegt nun am-Par-
lament, in welchem Umfang davon Gebrauch gemacht wird.

Ausblick

Man wird der vollzogenen Revision der französischen Verfassung nicht

gerecht, wenn man sie nicht als einen ersten Schritt zu einem weitergehenden
Umbau des französischen Staatsgefüges sieht. Bei den Verhandlungen wurde
immer wieder betont, daß es sich zunächst um eine rein technische Anderung
handli, aber es wurde damit der weitere Weg aufgeschlossen. In welche Rich-

tung er fÜhrt, ist noch nicht abzusehen. Die Probleme der Rationalisierung
der Gesetzgebung, der Stärkung der Exekutive und der Neutralisierung der

politischen Kräfte im staatlichen Geschehen, die den Staat in seiner konkre-

62) Le droit de gAve sexerce dans le cadre des lois qui le r6glementent .
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ten Gestalt negieren, sind nicht gelöst und konnten im Zuge des ersten Schrit-

tes auch nicht gelöst werden &quot;&apos;).
Aber beim zweiten Schritt wird wieder das Hindernis des Art. 90 zu

überwinden sein, das sich in den vergangenen Jahren als stärker erwiesen

hat, als seine Schöpfer es vielleicht wollten. Allerdings hat sich hier bereits
ein Einbruch vollzogen. Art. 90 muß im Zusammenhang mit Art. 20 gesehen
werden, auf den er verweist. Art. 20 wurde aber nun so geändert, daß man

durchaus schon von einer vollzogenen ersten Wandlung des Systems der Ver-

fassungsänderung sprechen kann. Ein Kompromiß zwischen den Meinungen
beider Kammern wird leichter möglich und bei einem lange sich hinziehen-

den Verfahren auch die Umstellung auf neue Bedürfnisse im schwebenden
Verfahren zulässig sein.

Bei den Verhandlungen um die Verfassungsreform hat D e f o s d u
R a u als Berichterstatter in der Nationalversammlung erklärt, daß Institu-

tionen nicht an sich schlecht oder gut seien, daß es vielmehr darauf ankomme,
welchen Gebrauch dieMenschen von, ihnen machen&quot;). Das ist sicher richtig,
Tatsache ist aber auch, daß Institutionen so, angelegt sein können, daß sie
bei noch so gutem Willen der Beteiligten einen rationellen Funktionsablauf
nicht möglich machen. Es kann also durch organisatorische Veränderungen
auch im Staat manches -erleichtert werden, wenn auch die staatsbürgerliche
Gesinnung und die Bereitschaft&quot; die vorhandenen Möglichkeiten vernünftig
zu nutzen, aus dem Menschen selbst kommen muß &quot;&apos;).

63) Offen sind vor allem auch noch die Fragen der eventuellen Umbildung des Wirt-
7schaftsrates in eine 3. Kammer unter Vermeidung einer Wandlung, Frankreichs in einen

kc&gt;rporativen Staat und die Ausgestaltung des Rates der französischen Union in ein Unions-

parlament mit Rechtsetzungsbefugnis in allen die Union in ihrer Gesamtheit angehenden
Fragen.

64) j. 0., Deb. Parl., Ass. Nat., 1953, S. 3529.

65) Für das Gelingen der Verfassungsreform hat sich M e n d e&apos; s - F r a n c e als Mini-

sterpräsident besonders eingesetzt. Während seiner Amtszeit wurde das Werk vollendet,
jedoch wurde ihm unmittelbar danach aus anderem Anlaß von der Nationalversammlung
das Vertrauen verweigert. Die Versuche einer Regierungsneubildung erfolgten bereits auf
Grund der veränderten Verfassungslage. Es ergab sich dabei, daß das neue Verfahren

künftig kaum zu einer Krisenverkürzung führen wird. Das Erstellen einer Ministerliste, die
bei der Investitur akzeptiert wird, bereitet Schwierigkeiten, die den Vorteil, daß zur In-
vestitur nur noch die einfache Mehrheit gebraucht wird, wieder ausgleichen. Immerhin bleibt
die &quot;zweite Investitur&quot; erspart.
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